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Kooperation, Konkurrenz, Krieg - Reichsstadt und Territorium im Spätmittelalter

Im Reichskrieg KÃ¶nig Heinrichs VII. gegen die
WÃ¼rttemberger (1310-1316) waren die bedeutends-
ten StÃ¤dte Eberhards I. von WÃ¼rttemberg 1312 ge-
zwungen, sich der Reichsstadt Esslingen zu unterwer-
fen. Schon gut ein Jahr spÃ¤ter kehrte der Tod Kai-
ser Heinrichs VII. die MachtverhÃ¤ltnisse wieder um,
doch ohne dieses unerwartete Ereignis hÃ¤tte sich
auch eine lÃ¤ngerdauernde Dominanz Esslingens ge-
genÃ¼ber WÃ¼rttemberg etablieren kÃ¶nnen. Die-
se im RÃ¼ckblick Ã¼berraschende Feststellung bot
den Anlass, grundlegende Fragen der Beziehungen
spÃ¤tmittelalterlicher ReichsstÃ¤dte zu ihnen benach-
barten Akteuren im Rahmen einer Tagung zu untersu-
chen.

In ihrer EinfÃ¼hrung wies ELLEN WIDDER
(TÃ¼bingen) auf die bewusst offene Konzeption der
Tagung hin, die sowohl die Beziehungen von Reichs-
stÃ¤dten mit den sie umschlieÃenden fÃ¼rstlichen Ter-
ritorien als auch das von ReichsstÃ¤dten ausgebilde-
te Territorium im Umland beinhaltet. Dass beide Be-
deutungen nicht nur deshalb eng zusammenhÃ¤ngen,
weil die reichsstÃ¤dtische Territorienbildung in der Re-
gel auf Kosten der umliegenden Herrschaften ging und
umgekehrt, zeigte schon der Ã¶ffentliche Abendvor-
trag âReichsstadt oder sogar Reichsland? Esslingen und
die Grafschaft WÃ¼rttemberg nach 1300â des Esslin-
ger Stadtarchivars JOACHIM HALBEKANN (Esslingen).
An dem KrÃ¤ftemessen zwischen Esslingen und den
WÃ¼rttembergern, dessen Ausgang keineswegs von An-
fang an abzusehen war, machte Halbekann exemplarisch

deutlich, wie komplex undwidersprÃ¼chlich sich die Be-
ziehungen zwischen ReichsstÃ¤dten und benachbarten
HerrschaftstrÃ¤gern gestalten konnten.

Wie ReichsstÃ¤dte bei der Territorienbildung von dy-
nastischen BrÃ¼chen profitieren konnten, legte CHRIS-
TIAN HEINEMEYER (TÃ¼bingen) am Beispiel der
âBrauneckschen Lehenâ dar, um die nach dem Aus-
sterben der Herren von Hohenlohe-Brauneck (1390)
mehrere langwierige gerichtliche und auÃergerichtli-
che Auseinandersetzungen gefÃ¼hrt wurden. Die wich-
tigsten Kontrahenten im Streit um die Lehen waren
die NÃ¼rnberger â etliche BÃ¼rger hatten schon vor
dem Tod Konrads von Brauneck Lehen der Hohenlohe-
Brauneck inne â, die Burggrafen von NÃ¼rnberg, die als
Markgrafen von Brandenburg groÃe Bedeutung entwi-
ckelten, und die BischÃ¶fe von Bamberg. KÃ¶nig Wen-
zel belehnte zunÃ¤chst die Burggrafen von NÃ¼rnberg
mit den Reichslehen; dagegen erwirkte die Stadt noch
1390 ein Urteil vor dem NÃ¼rnberger Landgericht. Der
Erwerb von Teilen der Lehen durch Albrecht von Bran-
denburg im Jahr 1448 fÃ¼hrte zu Konflikten zwischen
dem Markgrafen und dem Bischof von Bamberg. Sie ei-
nigten sich 1466 vertraglich auf eine Belehnung Lud-
wigs von Eyb, eines der RÃ¤te Albrechts von Branden-
burg, der in diesem wie in anderen FÃ¤llen als dessen
Strohmann in Territorialfragen fungierte. Auf Beschwer-
de der NÃ¼rnberger belehnte Kaiser Friedrich III. 1470
die Stadt fÃ¼r drei Jahre und beauftragte sie, die be-
stehenden Belehnungen der einzelnen BÃ¼rger zu er-
neuern. Zwar erreichte Markgraf Albrecht 1471 beim
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Kaiser seine eigene Belehnung mit den Brauneckschen
Lehen, die er an Ludwig von Eyb ausgab. Dennoch ver-
deutlicht das Beispiel die beachtlichen SpielrÃ¤ume, die
sich fÃ¼r die NÃ¼rnberger aus einemUrteil und letztlich
unklaren RechtsverhÃ¤ltnissen Ã¼ber Generationen er-
geben konnten, und ermÃ¶glicht neue Einsichten in das
PhÃ¤nomen der âBÃ¼rgerlehenâ.

Die diplomatischen und juristischen Strategien der
Stadt Augsburg zur Sicherung ihrer territorialen Erwer-
bungen stellte EVELIEN TIMPENER (Kassel) in den Mit-
telpunkt ihrer AusfÃ¼hrungen. Die im Hinblick dar-
auf wichtigsten Konfliktgegner und Kooperationspartner
der Stadt waren einerseits Bischof und Domkapitel, an-
dererseits die HerzÃ¶ge von Bayern, insbesondere der
Landshuter Linie. Die wechselnden Konstellationen in
den Beziehungen der Stadt zu diesen Akteuren und ih-
re HandlungsmÃ¶glichkeiten beleuchtete Timpener an
den Beispielen des Augsburger Bischofsstreits der Jahre
1413-1423, der Auseinandersetzungen mit Bischof Peter
von Schaumburg um die Mitte des 15. Jahrhunderts und
des Reichskriegs gegen Herzog Ludwig IX. von Bayern-
Landshut (1459-1463), an dem sich Augsburg auf Druck
des Kaisers beteiligte. WÃ¤hrend es der Stadt im Ver-
lauf des 14. Jahrhunderts gelang, die politischen Einfluss-
mÃ¶glichkeiten des Bischofs innerhalb der Stadt stark
zurÃ¼ckzudrÃ¤ngen, erwies sich ihr Streben nach dem
Erwerb eines geschlossenen Territoriums im Umland als
weniger erfolgreich. Doch wie von der Referentin selbst
und in der Diskussion hervorgehoben wurde, hatte kei-
ne Reichsstadt am Ende des SpÃ¤tmittelalters ein wirk-
lich geschlossenes Territorium, so dass die Durchdrin-
gung von Gebieten durch die BÃ¼ndelung von Besitzun-
gen und Rechten unterschiedlicher Art durchaus als Er-
folg bewertet werden kann. Zudem war Augsburg auch
ohne ein groÃes Territorium zweifellos eine florierende
Stadt.

CHRISTIAN SCHOLL (MÃ¼nster) untersuchte
Ã¼berwiegend am Beispiel der StÃ¤dte ZÃ¼rich, Bern
und Ulm die Rolle jÃ¼discher Finanziers bei reichs-
stÃ¤dtischen Expansionsbestrebungen. Als Kreditgeber
wurden diese aufgrund der hohen Verzinsung ihrer Dar-
lehen nur selten herangezogen (H.-J. Gilomen), doch
gab es andere MÃ¶glichkeiten, ihre Finanzkraft zu nut-
zen. Eine Form der Ausnutzung war die vom Kaiser aus-
gesprochene Befreiung von SchuldrÃ¼ckzahlungen an
jÃ¼dische GlÃ¤ubiger, fÃ¼r die sich in der Forschung
seit dem 19. Jahrhundert die euphemistische Bezeich-
nung âJudenschuldentilgungâ eingebÃ¼rgert hat. FÃ¼r
beide Seiten vorteilhaft war hingegen ein anderes Mo-
dell, das auch der Erzbischof von Trier verschiedentlich

anwandte. So konnte die Stadt Bern, nachdem sie Burg-
dorf und Thun besetzte hatte, diese StÃ¤dte von den
Neu-Kyburgern erwerben, weil sie jÃ¼dischen Kreditge-
bern als Sicherheit fÃ¼r deren Schulden dienten. Analog
dazu mussten die Grafen von Werdenberg, die sich im
StÃ¤dtekrieg finanziell endgÃ¼ltig ruiniert hatten, 1377
den Ulmern die Stadt Langenau abtreten, die sie zu der
Zeit an in Ulm ansÃ¤ssige Juden verpfÃ¤ndet hatten. Im
Gegenzug beglich Ulm Schulden der Grafen in HÃ¶he
von mehr als 10.000 Gulden. Dasselbe Vorgehen konnte
Scholl auch bei mehreren, teils von langer Hand geplan-
ten Transaktionen des Erzbischofs von Trier feststellen.
In diesen FÃ¤llen agierten die Juden quasi als Agenten
ihres Herrn bzw. der jeweiligen Stadt und erhielten da-
durch eine Absicherung gegen KreditausfÃ¤lle. Scholl
betonte, dass die Verschuldung der betroffenen Adeligen
bei Juden nicht die Ursache, sondern eine Folge ihrer
finanziellen Probleme waren, denn die erwÃ¤hnten ho-
hen Zinsen fÃ¼hrten dazu, dass auch die Adeligen sich
erst dann auf grÃ¶Ãere Kredite bei Juden einlieÃen,
wenn andere MÃ¶glichkeiten der Kapitalbeschaffung
erschÃ¶pft waren.

Mit dem Burgrecht thematisierte HEINRICH SPEICH
(Fribourg) ein weiteres Instrument stÃ¤dtischer Politik,
das unter anderem der territorialen Expansion dienen
konnte. Er hob jedoch hervor, dass die Aufnahme von
Adeligen, geistlichen Institutionen, StÃ¤dten und Land-
gemeinden in das Burgrecht einer Stadt nicht unbedingt
Ausdruck einer langfristigen gezielten Territorialpolitik
war, sondern primÃ¤r der Wahrung punktueller Inter-
essen aller Beteiligten diente, so dass in der Regel bei-
de Seiten profitierten. Dementsprechend waren die in-
dividuell ausgehandelten EinbÃ¼rgerungsvertrÃ¤ge im
14. Jahrhundert meist auf fÃ¼nf bis zehn Jahre begrenzt
und konnten bei Bedarf ausgesetzt werden, z.B. wenn ein
Lehnsherr es verlangte. Entgegen Ã¤lterer Forschungs-
meinungen waren Speich zufolge manche Adelsfami-
lien gerade durch das Burgrecht und die dadurch be-
grÃ¼ndete enge Bindung an eine Stadt ausgesprochen
erfolgreich. Auch eingebÃ¼rgerte KÃ¶rperschaften hat-
ten durch das Burgrecht Vorteile wie den Zugang zu
stÃ¤dtischen MÃ¤rkten und Rechtsbeistand. So erklÃ¤rt
sich, dass manche StÃ¤dte wechselseitige Burgrechts-
vertrÃ¤ge schlossen. Auch die meisten landesherrlichen
StÃ¤dte konnten frei Burgrechte vergeben und so unter
anderem den Gegnern von ReichsstÃ¤dten Zuflucht ge-
wÃ¤hren.

Von der Frage, ob es sich bei der Territorialbildung
Berns um einen Sonderfall handelte, ging ROLANDGER-
BERs (Bern) Vortrag aus. Dass die fÃ¼r die VerhÃ¤ltnisse
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desmittelalterlichen Reichs lediglichmittelgroÃe Reichs-
stadt das grÃ¶Ãte stÃ¤dtische Territorium nÃ¶rdlich
der Alpen aufbauen konnte, ist in der Tat auÃerge-
wÃ¶hnlich, doch legte Gerber dar, dass die Mittel zu
Erwerb und Sicherung dieses Territoriums sich nicht
grundsÃ¤tzlich von den Praktiken anderer StÃ¤dte un-
terschieden. Wie andernorts stand zunÃ¤chst die Siche-
rung der Lebensmittelversorgung und Handelswege im
Zentrum, die Stadt war defensiv orientiert, schloss viele
BÃ¼ndnis- und BurgrechtsvertrÃ¤ge und nÃ¼tzte sich
bietende Gelegenheiten zur territorialen Erweiterung.
Strukturell begÃ¼nstigt wurde sie dabei durch die Ab-
senz einer starken Herrschaft in unmittelbarer NÃ¤he
und die Durchsetzungsprobleme der KÃ¶nige im 14.
Jahrhundert. Der Umschwung zu einer offensiven Ex-
pansionspolitik erfolgte erst 1384 mit dem Auskauf der
Kyburger, an den sich der Erwerb elf weiterer Herrschaf-
ten bis hin zur Eroberung des Aargaus 1415 anschloss.
Dieser Kauf stellte ein erhebliches Risiko dar und wÃ¤re
ohne die Einnahmen aus den Steuern und Abgaben Tau-
sender von AusbÃ¼rgern nicht zu finanzieren gewesen.
In der Folgezeit verschafften die stetig wachsenden Steu-
ereinnahmen der Stadt zunehmenden politischen Spiel-
raum und ermÃ¶glichten die Konsolidierung des Terri-
toriums durch Kauf von Burgen, Herrschaften und Ho-
heitsrechten in den folgenden Jahrzehnten. Auffallend
ist, dass die aggressive Expansion zu einer Zeit einsetz-
te, als die Notabeln aus Handwerk und Handel die politi-
sche Dominanz der Patrizier zurÃ¼ckdrÃ¤ngen konnten.
Anders als die Stadthistoriographie seit Konrad Justinger
verbreitete, verdankte sich die bernische Territorialbil-
dung also nicht der inneren Eintracht der Stadt, sondern
nicht zuletzt der verstÃ¤rkten politischen Partizipation
der BÃ¼rgerschaft.

Die beiden folgenden BeitrÃ¤ge weiteten den Blick
auf Norddeutschland. HEIKO LASS (Bochum) nahm mit
Hamburg als einziger Referent eine Landstadt in den
Blick, deren Situation und Territorialpolitik jedoch Par-
allelen zu derjenigen der ReichsstÃ¤dte erkennen lÃ¤sst.
Ãhnlich wie Bern lag die Hansestadt am Rande verschie-
dener Herrschaftsgebiete, konnte von diesem Machtva-
kuum profitieren und verschiedene Adelsherrschaften
in der Umgebung auskaufen. Gebietserwerbungen dien-
ten weniger der Territorienbildung als vielmehr der Si-
cherung von HandelsstÃ¼tzpunkten und Handelswe-
gen, in diesem Falle vor allem der Elbschifffahrt. Dem-
entsprechend sind sie in Zusammenhang mit zahlreichen
VertrÃ¤gen zur Absicherung des Handels, insbesonde-
re dem Aufbau eines wechselseitigen Geleitsystems mit
LÃ¼beck, zu sehen. Nur selten eroberten die Hamburger

Gebiete mit Waffengewalt, auch in den Ausbau von Bur-
gen und Befestigungen investierten sie kaum. Vor allem
in der zweiten HÃ¤lfte des 14. Jahrhunderts, einer Zeit
besonderen Reichtums, konnte die Stadt Ã¼ber Pfand-
schaften und Kauf zahlreiche Erwerbungen tÃ¤tigen. Die
meisten dieser Gebiete gingen allerdings in der Folgezeit
wieder verloren, und insbesondere der Ausgriff nach Ost-
friesland zur BekÃ¤mpfung des SeerÃ¤ubertums sollte
sich als schwere finanzielle Belastung erweisen. Um 1450
stand die Stadt vor dem finanziellen Ruin und wurde zu-
dem durch das erstarkende dÃ¤nische KÃ¶nigtum in ih-
ren MÃ¶glichkeiten beschrÃ¤nkt.

FLORIAN DIRKS (Erfurt) stellte am Beispiel der Feh-
den von Stadt und Erzstift Bremen die Bedeutung von
Tagfahrten als Mittel der friedlichen Konfliktbeilegung
dar. Diese Treffen dienten der Vermeidung riskanter und
teurer militÃ¤rischer Auseinandersetzungen sowie lang-
wieriger und ebenfalls kostspieliger Gerichtsprozesse.
Allerdings ist es nicht ganz einfach, anhand der oft la-
konischen Quellenzeugnisse auÃergerichtliche von ge-
richtlichen Verfahren abzugrenzen.

Thematisch verwandt, aber wieder auf den
sÃ¼dwestdeutschen Bereich konzentriert, war der Bei-
trag von NIKLAS KONZEN (TÃ¼bingen/Stuttgart)
Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis von WÃ¼rttemberg und Rott-
weil insbesondere wÃ¤hrend der 1420-1423 ausgetra-
genen sogenannten Zollernfehde zwischen den Grafen
Eitel Friedrich und Friedrich dem Oettinger, von der
die Stadt unmittelbar betroffen war. In den Jahren von
ca. 1390-1440 schlossen die Grafen von WÃ¼rttemberg
regelmÃ¤Ãig BÃ¼ndnisse auf einige Jahre mit einzel-
nen oder mehreren StÃ¤dten. Zwischen WÃ¼rttemberg
und Rottweil bestand daneben eine enge Koopera-
tion durch das in der Stadt ansÃ¤ssige Hofgericht,
das den Vorrang unter den schwÃ¤bischen Gerich-
ten beanspruchte. WÃ¤hrend die Richter des Hofge-
richts dem engen Umfeld der WÃ¼rttemberger an-
gehÃ¶rten, stellten BÃ¼rgermeister, SchultheiÃ und Rat
der Stadt die Urteilssprecher. So kann nicht verwun-
dern, dass die Urteile zu Gunsten beider Seiten ausfielen
und die UnabhÃ¤ngigkeit des Gerichts oft angezwei-
felt wurde. Etliche Rottweiler Patrizier waren zudem in
wÃ¼rttembergischen Diensten und erwarben umfang-
reichen Besitz im Umland der Stadt, der zur Grundlage
des Rottweiler Landgebiets wurde.

Peter Blickle stellte 1974 fest, dass es noch keine
Gesamtdarstellung der reichsstÃ¤dtischen Territorialpo-
litik gebe. Dieser Befund gilt bis heute, und vielleicht
ist es auch gar nicht mÃ¶glich, die Erkenntnisse ein-
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zelner Fallstudien zu vergleichen und zu verallgemei-
nern. Dennoch kristallisierten sich in CHRISTIAN HEI-
NEMEYERs (TÃ¼bingen ) Zusammenfassung und in der
Schlussdiskussion einige Tendenzen heraus. Heinemey-
er hob noch einmal hervor, dass die ReichsstÃ¤dte trotz
der starken PrÃ¤gung des Reiches durch den Adel ei-
genstÃ¤ndige politische Akteure waren. Doch wurde
an den vorgestellten Beispielen immer wieder deutlich,
dass bei der Ausbildung stÃ¤dtischer Territorien lang-
fristige Planung eine geringere Rolle spielte als in der
Forschung oft angenommen. Grundbesitz und Rechte
wurden erworben, wenn sich gÃ¼nstige Gelegenhei-
ten boten, oft auch zur Verfolgung anderer Zwecke wie
der Sicherung von Handelswegen oder der Beeinflus-
sung von Personenbeziehungen. Vielfach betrieben die
StÃ¤dte erst im ausgehenden Mittelalter eine gezielte
Arrondierungs- und Expansionspolitik. Diese war fÃ¼r
den Erfolg einer Stadt auch nicht unbedingt mÃ¶glich,
wie besonders an den HandelsstÃ¤dten Augsburg und
Hamburg gezeigt worden war. Als weiteres Charakte-
ristikum stÃ¤dtischer Territoralbildung kann festgehal-
ten werden, dass sie typischerweise vom Erwerb von
Grundbesitz und Rechten einzelner BÃ¼rger ausging, die
hÃ¤ufig Ãmter in den stÃ¤dtischen Gremien bekleide-
ten, so dass stÃ¤dtische und persÃ¶nliche Interessen oft
kaum zu trennen sind. Sehr deutlich wurde auch, dass
ReichsstÃ¤dte und Adel sich keineswegs immer antago-
nistisch gegenÃ¼berstanden. Der Erwerb von Lehnsbe-
sitz seitens der BÃ¼rger auf der einen, Aufnahme in das
Burgrecht und Zuzug von Adeligen auf der anderen Sei-
te fÃ¼hrte zur wechselseitigen AnnÃ¤herung bis hin zur
Integration nicht weniger Adeliger in die stÃ¤dtischen
Oberschichten.

KonferenzÃ¼bersicht:

Joachim J. Halbekann (Esslingen): Reichsstadt
oder sogar Reichsland? Esslingen und die Grafschaft

WÃ¼rttemberg nach 1300 (Ãffentlicher Abendvortrag)

Ellen Widder (TÃ¼bingen): EinfÃ¼hrung

Christian Heinemeyer (TÃ¼bingen): Dynastische
BrÃ¼che und reichsstÃ¤dtischer Territorienausbau.
NÃ¼rnberg in den Konflikten um die sogenannten Brau-
neckschen Lehen

Evelien Timpener (Kassel): Grenzen setzen, Grenzen
wahren. Die Reichsstadt Augsburg und ihre diplomati-
schen und juristischen BemÃ¼hungen zur Sicherung des
stÃ¤dtischen Territoriums

Christian Scholl (MÃ¼nster): Die Rolle jÃ¼discher
Finanziers bei reichsstÃ¤dtischen Expansionsbestrebun-
gen

Heinrich Speich (Fribourg): Im Burgrecht mit der
Reichsstadt. Das politische Instrument Burgrecht in den
oberdeutschen ReichsstÃ¤dten Bern, ZÃ¼rich und Rott-
weil

Roland Gerber (Bern): Sonderfall im SÃ¼dwesten?
Berns erfolgreiche Territorialbildung im spÃ¤ten Mittel-
alter

Heiko LaÃ (Hannover): Die Stadt Hamburg und ihr
Territorium im SpÃ¤tmittelalter

Florian Dirks (Erfurt): Kooperation und Kommuni-
kation unter Anwesenden im Konflikt. Die Bedeutung
von Tagfahrten als Mittel der Konfliktbeilegung am Bei-
spiel der Fehden von Stadt und Erzstift Bremen im
SpÃ¤tmittelalter

Niklas Konzen (TÃ¼bingen/Stuttgart): Feindliche
Ãbernahmen: WÃ¼rttemberg, Reichsstadt und Hofge-
richt Rottweil in der Zollernfehde

Christian Heinemeyer (TÃ¼bingen): Zusammenfas-
sung und Abschlussdiskussion
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